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LANDKREIS PFAFFENHOFEN
GEMEINDE JETZENDORF

EINBEZIEHUNGSSATZUNG

6. VERFAHRENSVERMERKE
(Verfahren nach § 13a BauGB)

1.
Der Gemeinderat Jetzendorf hat in der Sitzung vom 06.02.2024 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung der
Einbeziehungssatzung beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am __________ ortsüblich bekannt
gemacht.

2.
Zu dem Entwurf der Einbeziehungssatzung in der Fassung vom __________ wurden die Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __________ bis
__________ beteiligt.

3.
Der Entwurf der Einbeziehungssatzung in der Fassung vom __________ wurde mit der Begründung gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __________ bis __________ öffentlich ausgelegt.

4.
Die Gemeinde Ehekirchen hat mit Beschluss des Gemeinderates vom __________ die
Einbeziehungssatzung gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom __________ als Satzung beschlossen.

Jetzendorf, den  __________

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
Manfred Betzin, 1. Bürgermeister

(Siegel)

5.
Ausgefertigt

Jetzendorf, den  __________

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
Manfred Betzin, 1. Bürgermeister

(Siegel)

6.
Der Satzungsbeschluss zu der Einbeziehungssatzung wurde am ..................... gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2
BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Die Einbeziehungssatzung mit Begründung wird seit diesem Tag zu den
üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf
Verlangen Auskunft gegeben. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs.3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die
§§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Jetzendorf, den  __________

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
Manfred Betzin, 1. Bürgermeister

(Siegel)

EIN
BEZIEH

U
N

G
SSATZU

N
G

"EC
K"

PR
ÄAM

BEL

D
ie G

em
einde Jetzendorf erlässt aufgrund

- der §§ 1; 1a; 9 und 34 des Baugesetzbuches (BauG
B)

- des Art. 23 der G
em

eindeordnung (G
O

)
- des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO

)
- der Verordnung über die bauliche N

utzung der G
rundstücke (B

auN
V

O
)

- der Planzeichenverordnung (PlanZV)

in der zum
 Zeitpunkt dieses Beschlusses jew

eils gültigen Fassung für die

Einbeziehungssatzung "Eck"

als

Satzung

Eine Begründung ist beigefügt.

"Eck"

3. 
H

IN
W

EISE
1

H
inw

eise durch Planzeichenbestehende Flurstücksgrenze m
it Flurstücksnum

m
er, z.B

. 609/2

bestehendes H
auptgebäude m

it H
ausnum

m
er und N

ebengebäude

G
eplantes W

ohngebäude

2
   D

enkm
alschutz

   Für Bodeneingriffe jeglicher Art ist eine denkm
alrechtliche E

rlaubnis gem
. Art 7.1 BayD

S
chG

 
   notw

endig, die in einem
 eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen U

nteren 
   D

enkm
alschutzbehörde zu beantragen ist.

3
Landw

irtschaft
Bedingt durch die O

rtsrandlage sind bei ordnungsgem
äßer Bew

irtschaftung der landw
irtschaftlich 

     genutzten A
grarflächen Lärm

-, Staub- und G
eruchsim

m
issionen zu erw

arten. D
iese Im

m
issionen sind

von den Anliegern (Eigentüm
er oder M

ieter) auch im
 Zeitraum

 von 6:00 U
hr m

orgens und nach 22 U
hr

zu dulden. D
ies gilt ebenfalls für die Im

m
issionen, die durch landw

irtschaftlichen Fahrverkehr 
verursacht w

erden.

4
D

ie Zufahrten zu den landw
irtschaftlichen G

rundstücken m
üssen auch w

eiterhin uneingeschränkt 
m

öglich sein, und dürfen nicht durch parkende PKW
´s verstellt sein.

5
D

ie von der Straße ausgehenden Em
issionen sind von den Bew

ohnern hinzunehm
en.

6
G

ehölzfällungen
Zur Verm

eidung m
öglicher artenschutzrechtlicher E

ingriffe hat eine G
ehölzbeseitigung  außerhalb der

Vogelschutzzeit, d. h. O
ktober bis Februar zu erfolgen.

7
Pflanzliste heim

ische Sträucher für N
eupflanzungen (Ausgleichsfläche)

Sträucher:
  Europäischer Pfeifenstrauch   Philadelphus coronarius
  H

eckenkirsche 
         Lonicera xylosteum

  H
eckenrose 

         R
osa corym

bifera
  H

aselnuß 
         C

orylus avellana
  Kornelkirsche 

         C
ornus sanguinea

            Kreuzdorn                                R
ham

nus cathartica
  Sal-W

eide
                             S

alix caprea
  Schlehe

        Prunus spinosa
  Schw

arzer H
olunder 

        S
am

bucus nigra

  Säm
tliche G

ehölze sind artgerecht zu pflegen, dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang durch
  heim

ische, standortgerechte G
ehölze in der festgesetzten M

indestqualität zu ersetzen.

8
  D

as A
bw

asser ist in den öffentlichen Kanal einzuleiten.

2. FESTSETZU
N

G
EN

1
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

2
M

aß der baulichen N
utzung, H

öhenlage

2.1
G

rundflächenzahl als H
öchstm

aß, hier: 0,3

2.2
m

ax. W
andhöhe EG

, hier: 6,40 m

GRZ 0,3

4
D

ächer
Zulässig ist ein gleichgeneigtes Satteldach m

it m
ittig über die G

ebäudelängsseite verlaufendem
 First und

einer D
achneigung von 20°- 25°.

5. 
G

eländeveränderungen (§ 9 Abs. 1 N
r. 17 des Baugesetzbuchs - BauG

B)

G
eländeveränderungen sind im

 R
ahm

en des Vorhabens nur geringfügig zur Anpassung des G
ebäudes an

das G
elände und der Zufahrten zulässig.

6
Bodenschutz
Befestigte N

ebenflächen w
ie Zufahrten, Stellplätze, Lagerflächen o. ä. sind sickerfähig zu gestalten

(z. B
. durch w

asserdurchlässige Pflastersteine, Pflastersteine m
it Sicker- bzw

. R
asenfuge, R

asengitter,
Schotterrasen, w

assergeb. D
ecke).

7
G

rünordnung, M
aßnahm

en für N
atur und Landschaft (A

rt. 81 der Bayerischen Bauordnung - BayBO
,  § 9

Abs. 1 N
r. 15 und 25a des Baugesetzbuchs - BauG

B)

7.1 
D

ie festgesetzten grünordnerischen M
aßnahm

en sind spätestens eine Pflanz- bzw
. Vegetationsperiode

nach N
utzungsaufnahm

e eines G
ebäudes herzustellen. A

lle P
flanzungen sind artgerecht zu pflegen,

dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang in der festgesetzten M
indestqualität zu ersetzen.

7. 2    
Zur D

urchgrünung der Flächen ist je 300 m
² angefangene private G

rundstücksfläche ein regionaltypischer
O

bstbaum
 oder standortgerechter, heim

ischer Laubbaum
 zu pflanzen (M

indestqualität Laubbäum
e:

H
ochstam

m
, 3x verpflanzt, Stam

m
um

fang 16-18 cm
, M

indestqualität O
bstbäum

e: H
alb- oder H

ochstam
m

,
3x verpflanzt, S

tam
m

um
fang 14-16 cm

)

7.3 
U

nbebaute Baugrundstücksflächen sind, sow
eit sie nicht für oberirdische G

eh- und Fahrflächen,
Lagerflächen, Terrassen oder Stellplätze erforderlich sind, vollständig zu bepflanzen oder einzusäen und
dauerhaft zu erhalten

7.4
Erhaltung G

ehölzbestand
D

as nachfolgend zur Erhaltung festgesetzte G
ehölz ist w

ährend der Baum
aßnahm

e zu schützen,
artgerecht zu pflegem

. dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang zu ersetzen.

          zu erhaltender Baum

2.3
Bezugspunkte für die H

öhe baulicher Anlagen

D
ie m

axim
al zulässige W

andhöhe ist w
ie folgt zu m

essen:
-

U
nterer B

ezugspunkt EG
: O

berkante R
ohfußboden (O

K R
FB) im

 Erdgeschoss
-

O
berer Bezugspunkt: Schnittpunkt der verlängerten A

ußenkante des aufsteigenden
M

auerw
erks m

it der O
berkante der äußeren D

achhaut

2.5
H

öhenlage

H
öhenlage des festgesetzten H

öhenbezugspunktes in m
 ü. N

N
: 512,25 m

üN
N

D
ie O

berkante des Erdgeschoss-R
ohfußboden darf m

ax. bis zum
 festgesetzten 

H
öhenbezugspunkt geführt w

erden.

512,25

3.3
      Baugrenze

10
   Sonstige Planzeichen

      M
aßzahl in M

etern, z. B. 6 m

      Zufahrt über Lindenw
eg

6

E

3
Bauw

eise, überbaubare G
rundstücksfläche, Abstandsflächen, W

ohneinheiten

3.1
      nur Einzelhäuser zulässig

3.2
Je Einzelhaus sind m

ax. 2 W
ohneinheiten zulässig.

W
H EG 6,40 m

Wandhöhe

OK RFB
EG

8.1
H

erstellungsm
aßnahm

en:

Anpflanzung einer m
ehrreihigen heim

ischen H
ecke (Breite ca. 7 bzw

. 6 m
):

H
erstellung einer m

indestens 4-reihigen freiw
achsenden H

ecke;
zulässig sind heim

ische Sträucher der Arten siehe Pflanzliste. D
er R

eihen- und 
Pflanzabstand der S

träucher hat m
ind.1,5 m

 zu betragen und ist versetzt voneinander
anzuordnen.
M

indestqualität Strauch: verpflanzter Strauch, 3 bis 4 Triebe, H
öhe 60-100 cm

Anlage eines Blühstreifens:
Anschließend an die H

ecke zur nördlichen G
rundstücksgrenze hin ist ein 2 m

 breiter
Blühstreifen anzulegen. D

er Blühstreifen ist als extensive W
iesenfläche m

it 
gebietsheim

ischem
, standortgerechtem

 Saatgut einzusäen.
Ansaat: 10 g/ m

² (3 g Saatgut + 7 g Saathilfe), m
it m

ind. 30 %
 K

räuteranteil, aus 
H

erkunftsregion „U
nterbayerische H

ügel- und Plattenregion“ (H
K 16)

8
  N

aturschutzrechtliche Ausgleichsfläche (§ 9 Abs. 1 N
r. 20 des Baugesetzbuchs - BauG

B
)

Für den planbedingten Eingriff in N
atur und Landschaft w

ird auf einer Teilfläche der privaten 
G

rundstücksfläche der Fl. N
r. 230 G

em
arkung Volkersdorf eine Ausgleichsfläche m

it einer G
röße

ca. 418
m

², bzw
. 2670 W

ertpunkten,  nachgew
iesen und gem

äß § 9 Abs. 1a BauG
B der Einbeziehungssatzung

"Fl. N
r.230, G

em
arkung Volkersdorf, O

rtsteil Eck" zugeordnet.

N
aturschutzrechtliche Ausgleichsfläche

8.2
Pflegem

aßnahm
en

D
ie H

ecke ist als freiw
achsende H

ecke herzustellen, w
eder ackerseitig noch w

ohnseitig darf diese als
Schnitthecke ausgebildet w

erden. B
ei Ü

beralterung von H
eckengehölzen (über 20 Jahre) und/oder 

Ausbildung von R
einbeständen w

ird eine fachgerechte H
eckenpflege und ggf. die Entnahm

e überalteter
Sträucher (auf-den-Stock setzen) erforderlich.

D
er B

lühstreifen ist extensiv zu pflegen und m
ax. zw

eim
al im

 Jahr zu m
ähen (1. Schnitt nach dem

 15.06.,
2. Schnitt vor dem

 15.09.) D
as anfallende S

chnittgut ist abzufahren. D
ie Ausbringung von D

üngern und
Pflanzenschutzm

itteln ist nicht zulässig.

9. 
Einfriedungen

Eine Einfriedung des Baugrundstücks ist zulässig entlang der G
rundstücksgrenze. Zulässig sind

ausschließlich H
olzzäune ohne M

auersockel (z.B. senkrechte H
olzlattenzäune) bis zu einer H

öhe von
1,10 m

. M
auern bzw

. vollflächig geschlossene Zaunanlagen sind unzulässig. D
er Abstand zw

ischen Zaun
und G

eländeoberfläche bzw
. geländebündigem

 Zaunsockel m
uss zur D

urchgängigkeit für Kleinsäuger
m

ind. 10 cm
 betragen.

D
ie nach Art. 6 BayBO

 erforderlichen Abstandsflächen sind einzuhalten.

Terrassen sind auch außerhalb des festgesetzen Baufensters m
it einer G

röße bis zu 90 m
² zulässig.


